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Umsetzung der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088
Information zur Anlagetätigkeit
Die «Rofenberg» Stiftung für Personalvorsorge ist eine Stiftung im Sinne von Art. 552 ff des  
liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) und untersteht dem Pensionsfonds-
gesetz (PFG). Die Stiftung bezweckt die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber der ihr angeschlossenen Unternehmen (Stiftungsurkunde) und hat zu 
diesem Zweck einen Kollektivversicherungsvertrag mit der AXA Leben AG abgeschlossen, welcher 
die Risiken Invalidität, Tod und Langlebigkeit zu 100 % an die AXA Leben AG auslagert und eine 
volle Rückdeckung des Sparprozesses mit Zinsgarantie beinhaltet.

Das Dokument zur «Umsetzung der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088» wird aktuell  
angepasst und in Kürze an dieser Stelle auf der Website publiziert. Bei dringenden Anliegen oder 
Fragen zu diesem Thema kontaktieren Sie Irene Spalinger, Geschäftsführerin der «Rofenberg»  
Stiftung für Personalvorsorge unter irene.spalinger@axa.ch.
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